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1 Vorbemerkungen 
 
Auftraggeber: 
 
Aktenzeichen: 
 
Beweisbeschluss: 
 

Gericht Berlin 
 
1 K 1000/01 
 
„Es soll Beweis erhoben werden über den Verkehrswert des gemischt ge-
nutzten Grundstücks Grüner Weg 8 in 14000 Berlin zum Entnahmezeit-
punkt 15. Dezember 1995 durch Einholung eines Verkehrswertgutachtens.“ 
 

Auftragsdatum:  13.01.2004 

Eigentümer: lt. vorliegendem Grundbuchauszug (vom 03.02.2004):  
 

·  Mario Nette 
 

·  Mike Rofon 
 

·  Polly Tiker 
 
              je zu 1/3  
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

15.12.1995 

Tag der Ortsbesichtigung: 17.02.2004 
 

Teilnehmer am  
Ortstermin: 

der Kläger, 
 
eine technische Mitarbeiterin des Sachverständigen und der unterzeichnende 
Sachverständige selbst 
 

Gutachtenerstellung unter  
Mitwirkung von: 
 

einer technischen Mitarbeiterin des Sachverständigen. 
 
Das Gutachten wurde unter meiner Leitung und vollständigen Verantwortung 
erstellt. 
 

Besonderheiten: Auf dem Gelände der Familie Nette-Rofon-Tiker befindet sich an der Straßen-
front ein Wohngebäude mit teilweiser Büronutzung. Im mittleren Bereich steht 
der Verkaufs- und Ausstellungsbau. Im hinteren Teil befindet sich eine Lagerhal-
le (Kalthalle). Die Freiflächen werden zu Lager- und Ausstellungszwecken ge-
nutzt. 
 
Das Wohngebäude war zum Besichtigungszeitpunkt bewohnt und demzufolge 
vollständig möbliert. Der Ausstellungs- und Verkaufsbau war ebenfalls einge-
richtet. Die Besichtigung bezieht sich daher auf die sichtbaren Gebäudeteile. 
Verdeckte Schäden können nicht ausgeschlossen werden, sind aber nach Aus-
kunft des Klägers nicht vorhanden. 
 
Mietverträge lagen dem Sachverständigen nicht vor. Sie waren der Gerichtsakte 
auch nicht zu entnehmen. Es wird daher von einer Eigennutzung zum Bewer-
tungsstichtag ausgegangen.  
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2 Grundstücks- und Gebäudebeschreibung 

2.1 Lage 
Ort und Einwohnerzahl: 
 

Berlin, ca. 3,4 Mio. Einwohner; Stadtbezirk Steglitz-Zehlendorf; Ortsteil Zeh-
lendorf 
 

innerörtliche Lage: 
 

südlicher Stadtrand; nahezu unmittelbar an der Stadtgrenze zu Teltow gelegen, 
Geschäfte des täglichen Bedarfs weit entfernt; öffentliche Verkehrsmittel 
(Bus) in fußläufiger Entfernung 
 

Lagequalität: 
 

mittlere Wohnlage; als Geschäftslage nur bedingt geeignet 
 

Art der Bebauung und 
Nutzung in der Straße: 
 

überwiegend wohnbauliche Nutzung; offene, i.d.R. 1-2-geschossige Bauweise, 
typische Dorfstraße 

Immissionen: gering durch Straßenverkehr auf der Straße Grüner Weg, etwas Belastung 
durch Verkehr auf dem Blauen Weg 

 

2.2 Grundstück 
Grundbuch: Grundbuch von  Blatt lfd. Nr. 
 Berlin-Zehlendorf  10.000 1 
     
Kataster: Gemarkung Flur Flurstück Fläche 
 Berlin-Zehlendorf 1 10/0 5.715 m² 
     
 

2.3 Erschließung 
Straßenart: 
 

Wohnstraße 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut; Fahrbahn aus Natursteinpflaster; Gehwege beidseitig vorhan-
den, befestigt mit Gehwegplatten 
 

Versorgungsanschlüsse 
und Abwasserbeseitigung: 
 

elektr. Strom und Wasser aus öffentlicher Versorgung; Kanalanschluss 
 

Grenzverhältnisse, nach-
barliche  Gemeinsamkei-
ten: 
 

keine Grenzbebauung 
 

Baugrund1, Grundwasser  
(soweit ersichtlich): 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund; keine Grundwasserschäden 
 

                                                      
1 Eine lageübliche Baugrundsituation ist insoweit berücksichtigt, wie sie in die Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Darüber hinaus-

gehende vertiefende Untersuchungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt. 
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2.4 Rechtliche Gegebenheiten (wertbeeinflussende Rechte und Belastungen) 

2.4.1 Privatrechtliche Situation 
Grundbuchlich gesicherte  
Belastungen:1 
 

Dem Sachverständigen liegt ein Grundbuchauszug vom 03.02.2004 vor. 
 
Eintragungen in Abteilung II des Grundbuchs: 
 
·  Nießbrauch für Franz Ose und Anke R. Kette 
·  Rückauflassungsvormerkung für Peter Silie 
·  Vorkaufsrecht hinsichtlich aller Verkaufsfälle für Mike Rofon und Polly 

Tiker und Mario Nette 
 
Diese Eintragungen werden für diese steuerliche Bewertung als nicht 
wertrelevant erachtet, da sie nach dem Bewertungsstichtag eingetragen 
wurden.  
 

Nicht eingetragene Rechte 
und Lasten: 
 

Sonstige nicht eingetragene Lasten (z. B. begünstigende) Rechte sowie beson-
dere Wohnungs- und Mietbindungen sind nach der Aktenlage nicht vorhanden. 
 

Vermietungssituation: 
 

Es besteht zum Bewertungsstichtag kein Mietvertrag. Das Objekt ist ausweis-
lich der Aktenlage zum Bewertungsstichtag eigengenutzt.  
 

Bodenordnungsverfahren:2 
 

Das Grundstück ist zum Wertermittlungsstichtag in kein Bodenordnungsver-
fahren einbezogen. 

 

                                                      
1 Schuldverhältnisse in Abteilung III des Grundbuchs werden bei der Ermittlung eines Verkehrswertes nicht berücksichtigt. Es 

wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende Schulden bei Beleihung oder Verkauf sachgerecht berücksichtigt werden. 
2 Telefonische Auskunft, Herr Gelb, Stadtplanungsamt Steglitz-Zehlendorf, 16.02.2004 
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2.4.2 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.4.2.1 Bauplanungsrecht1, 2 
Darstellungen im  
Flächennutzungsplan: 
 

Gemischte Bauflächen 

Bauplanungsrechtliche 
Situation: 
 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes trifft der Baunutzungsplan von 1960 
in Verbindung mit der Berliner Bauordnung von 1958 und in Verbindung mit 
den förmlich festgesetzten Fluchtlinien als qualifizierter Bebauungsplan fol-
gende Festsetzungen: 
 
Fläche = Mischgebiet der Baustufe II/1 
GRZ = 0,1 (Grundflächenzahl) 
GFZ 
Bauweise 

= 
= 

0,2 (Geschossflächenzahl) 
offen 

 
Es besteht ein Bebauungsplanentwurf, der bis zum Tage der Erstellung des 
Gutachtens noch keine Rechtskraft erlangt hat. Nach telefonischer Auskunft 
des zuständigen Mitarbeiters des Stadtplanungsamtes wäre der Bebauungs-
planentwurf noch nicht anwendbar gewesen, d.h. die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes galten zum Bewertungsstichtag noch nicht. Der Bebauungs-
planentwurf XY-100 legt eine höhere bauliche Ausnutzbarkeit des Gebietes 
fest. Dazu soll die erzielbare GFZ auf 0,4, die GRZ auf 0,3 angehoben werden. 
  

Weitere Satzungen und 
Baugebote: 
 

Es liegen keine Ortssatzungen oder Baugebote im Sinne der                           
§§ 172-179 BauGB vor. 
 

Entwicklungszustand  
(Grundstücksqualität): 

baureifes Land 

 

2.4.2.2 Erschließungsbeitragssituation 
 
Beitrags- und Abgaben-
situation:3 
 

Das Bewertungsobjekt ist beitrags- und abgabenfrei. 

 

                                                      
1 Telefonische Auskunft, Herr Gelb, Stadtplanungsamt Steglitz-Zehlendorf, 16.02.2004 
2 Zum Bauordnungsrecht: Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage der tatsächlich bestehenden Gebäude durchgeführt. Die 

Übereinstimmung der baulichen Anlagen und Nutzungen mit dem Bauordnungsrecht und Baugenehmigungen wird vorausge-
setzt. 

3 Schriftliche Auskunft, Herr Rot, Bauamt Steglitz-Zehlendorf 
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2.4.2.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Festsetzungen 
 
Baulasten:1 
 
 

Das Baulastenverzeichnis enthält folgende Eintragungen:  
 

·  Geh-, Fahr- und Leitungsrecht auf dem vorderen Trennstück 
·  Feuerwehrzufahrt 
·  Überflurhydranten2  
 

Diese Baulasten werden in der Bodenwertermittlung berücksichtigt.  
 

Denkmalschutz:3 
 

Denkmalschutz besteht nicht. 
 

Naturschutz:4 
 

Es sind keine über die generell geltende Baumschutzverordnung hinausgehen-
den naturschutzrechtlichen Festsetzungen getroffen worden. 
 

Wasserschutz:5 Das Bewertungsobjekt liegt nicht in einer Trinkwasserschutzzone. 

 

2.4.2.4 Bodenbelastung 
 

Bodenbelastung:6 Das Grundstück ist im Altlastenkataster unter der Nr. 10000 im Bodenbelas-
tungskataster aufgenommen.  
 
Der Aufnahmegrund ist die langjährige gewerbliche Nutzung, die den Ver-
dacht der Bodenkontamination begründet. Stichprobenhaltige Erkundungen 
wurden vorgenommen, konnten den Verdacht jedoch nicht bestätigen. 
 
Da die Erkundungen sehr eingeschränkt vorgenommen wurden, kann eine 
Befreiung des Grundstückes nicht vorgenommen werden.  
 
Es ergaben sich während der Ortsbesichtigung keine Hinweise auf schädliche 
Bodenveränderungen (Kontaminationen). Es wird von ungestörten Bodenver-
hältnissen ausgegangen.  
 
Trotzdem wird der Markt bezüglich dieses Verdachts reagieren. Ausführ-
lich wird dazu im Abschnitt Bodenwertermittlung Stellung genommen.  

                                                      
1 Telefonische Auskunft, Herr Lila, Tiefbauamt Steglitz-Zehlendorf, 12.02.2004 
2 Überflurhydranten: sind überirdisch angelegte Schwerarmaturen für die Wasser- und Gasversorgung. 
3 Telefonische Auskunft, Herr Gelb, Stadtplanungsamt Steglitz-Zehlendorf, 16.02.2004 
4 Telefonische Auskunft, Herr Gelb, Stadtplanungsamt Steglitz-Zehlendorf, 16.02.2004 
5 Telefonische Auskunft, Herr Gelb, Stadtplanungsamt Steglitz-Zehlendorf, 16.02.2004 
 

6 Telefonische Auskunft, Frau Orange, 16.02.2004 und schriftliche Auskunft, Frau Dr. Pink, Umweltamt Steglitz-Zehlendorf 
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2.5 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

2.5.1 Wohn- und Geschäftshaus 
 
Gebäudetyp: Wohn- und Geschäftshaus mit drei Wohnungen und zwei Büros (mit teilweisen 

Ausstellungsflächen) 
 

Wohnfläche: zusammen: 320,31 m² (nach Ermittlung des Architekten) 

Nutzfläche: zusammen: 198,67 m² (nach Ermittlung des Architekten) Büro- und Ausstellungs-
flächen, ohne Flächen im Kellergeschoss 
 

Baujahr:  1977 

Bauweise: massiv, Decken Stahlbeton 

Sanitärbereich: Die Bäder sind türzargenhoch mit Fliesen der mittleren Preisklasse gefliest und 
mit einer eingebauten Badewanne ausgestattet. 
 

Fenster: überwiegend Holzfenster (auf der Nordseite Kunststofffenster) mit Isolierver-
glasung 
 

Fußböden: hauptsächlich Parkett, teilweise Teppichboden, in den Nassräumen Fliesen 

Küche: Es sind Einbauküchen guter Qualität vorhanden. 

Heizung: zum Stichtag: Öl-Zentralheizung Bj. 1977 mit Plattenheizkörpern mit Thermos-
tatventilen 
 

Keller :  als Aufenthaltsraum der Belegschaft ausgebaut (Umkleide, Duschen) 

Dach: Satteldach  

Fassade: geputzt  

Gesamtbeurteilung: Das Gebäude befindet sich in normal erhaltenem Zustand. 
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2.5.2 Ausstellung/ Verkauf, ehemaliger Lagerschuppen 
 
Nutzfläche: 752,52 m² (nach vorh. Plänen) 

Baujahr:  1978, letzte Umbauten 1989 

Bauweise: Erdgeschoss massiv, Obergeschoss Holzständerbauweise 

Sanitärbereich: Die Angestellten-WCs sind deckenhoch mit Fliesen der einfachen Preisklasse 
gefliest. 
 

Fenster: durchgehend Holzfenster mit Isolierverglasung. 

Fußböden: hauptsächlich Parkett 

Küche: Es ist eine Kaffeeküche vorhanden. 

Heizung: über die Wohnhäuser 

Dach: Satteldach 

Gesamtbeurteilung: Das Gebäude befindet sich in gutem Zustand. 

2.5.3 Lagerhalle 
Nutzfläche: 630 m² (nach örtlichem Aufmaß) 

Bauweise: Skelettbauweise 

Fußböden: Beton 

Dach: Satteldach 

Fassade: Wellblech 

Gesamtbeurteilung: Das Gebäude befindet sich in normalem, sehr einfachem baulichem Zustand. 

 

2.5.4 Außenanlagen 
Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz, Hofbefestigung, Gartenanlagen und 
Pflanzungen geringem Umfanges, Einfriedung (Zaun) 
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3 Ermittlung des Verkehrswerts 

3.1 Verfahrenswahl mit Begründung 
Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist nach § 194 BauGB ein marktgerechter Preis, der Verkehrswert.  
 

Dieser wird „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sons-
tigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne 
Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.”  
 

Um einen möglichst marktgerechten Wert zu ermitteln, also einen, der einem realistischen Verkaufspreis nahe 
kommt, müssen die für das zu bewertende Objekt geeigneten Wertermittlungsverfahren ausgewählt werden. 
In den allermeisten Fällen sind dies das Vergleichswert-, das Ertragswert- und das Sachwertverfahren. Kön-
nen mehrere Verfahren angewendet werden, so erhöht dies die Sicherheit des Ergebnisses. 
 

Welche Verfahren auszuwählen sind, beruht vor allem auf zwei Fragen: 
 

1. Welche Verfahren sind in der Lage, die Preisbildungsmechanismen für dieses Objekt nachzuvollziehen? 
2. Für welche Verfahren stehen die notwendigen Daten aus dem Immobilienmarkt zur Verfügung? 

Bodenwertermittlung 
Der Bodenwert wird für gewöhnlich anhand eines Bodenrichtwertes1, gelegentlich auch anhand einzelner 
Vergleichskaufpreise ermittelt. Durch Anpassungen des verwendeten Bodenrichtwerts oder der Vergleichs-
kaufpreise gleicht man diese an das zu bewertende Grundstück und dessen Eigenschaften an. 
 
Für die Lage des Bewertungsobjekts liegt ein Bodenrichtwert vor. Dieser ist jedoch nur sehr bedingt 
geeignet, den Bodenwert zu ermitteln, da er in seinen wertbeeinflussenden Eigenschaften stark vom 
Bewertungsobjekt abweicht. Es werden konkrete Einzelkaufpreise bei der Bodenwertermittlung be-
rücksichtigt. Zusätzlich fließen immobilienökonomische Betrachtungen in die Bodenwertermittlung ein.  

Vergleichswertverfahren 
Existiert eine ausreichende Anzahl tatsächlicher Verkaufspreise oder ein Vergleichsfaktor2 für vergleichbare 
Objekte, so kann für jede Objektart ein Vergleichswertverfahren durchgeführt werden. 
 
Für das zu bewertende Objekt liegen geeignete Kaufpreise vor, daher kann ein direktes Vergleichs-
wertverfahren stützend durchgeführt werden. 

Ertragswertverfahren 
Mit dem Ertragswertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise zur 
Erzielung von Renditen und weniger zur Eigennutzung verwendet werden. 
 
Das zu bewertende Objekt ist ertragsorientiert zu sehen, daher wird das Ertragswertverfahren vorran-
gig angewendet. 

Sachwertverfahren 
Mit dem Sachwertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise nicht 
zur Erzielung von Renditen, sondern zur renditeunabhängigen Eigennutzung verwendet werden. 
 
Für die Objektart stehen keine Marktanpassungsfaktoren zur Verfügung. Ein Sachwertverfahren kann 
aber nur mit aus dem Markt abgeleiteten Marktanpassungsfaktoren durchgeführt werden. Die An-
wendung des Sachwertverfahrens scheidet daher beim Bewertungsobjekt aus. 

                                                      
1 Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für ähnlich genutzte Grundstücke in einer abgegrenzten Zone. 
2 Zumeist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für eine bestimmte Objektart. 
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3.1.1 Vorbemerkungen 
Eine Wertermittlung kann niemals schematisch auf Grundlage bestimmter Faktoren (z.B. Bodenrichtwer-
ten) durchgeführt werden, die für eine Vielzahl an Grundstücken zutreffend sein mögen, konkret für das 
Bewertungsobjekt aber nicht zutreffend sind.  
 
Es muss der Gesichtspunkt eines wirtschaftlich handelnden Marktteilnehmers eingenommen werden, da 
dann Chancen und Risiken, die am Markt erzielbar sind, sachgerecht berücksichtigt werden können. So 
kann zum Beispiel eine vorhandene Nutzung nicht per se als nachhaltig und für eine längere Zukunft ge-
geben hingenommen werden.  
 
Die vom Kläger vorgebrachten Verkäufe, die in unmittelbarer Nachbarschaft des Bewertungsobjekts 
stattgefunden haben sollen, konnten von amtlicher Seite nicht bestätigt werden. Hierzu wurde bei der 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte eine Kaufpreisabfrage auch zu nicht 
ausgewerteten Kaufpreisen in Grüner Weg durchgeführt. Diese brachte keine Ergebnisse.  

3.1.2 Betrachtung der Nutzung und des Potentials des Bewertungsobjekts 
Das Bewertungsobjekt liegt in einer Sackgasse, nahezu unmittelbar an der Stadtgrenze Berlins zur Stadt 
Teltow hin gelegen. Für eine gewerbliche Nutzung als Verkaufs- und Lagerfläche, die für den Betrieb des 
vorhandenen Unternehmens notwendig war, war bis zur Grenzöffnung die Lage des Objektes ausreichend.  
 
Diese Situation änderte sich mit der Grenzöffnung. Seit dieser Zeit war ein neuer Markt hinzugekommen. 
Im Laufe der ersten Jahre nach der Wende wurden im Umland, insbesondere an Ausfallstraßen, eine Viel-
zahl von Gewerbegrundstücken entwickelt. Die abgelegene Lage des Bewertungsobjekts war, nachdem 
dies über Jahrzehnte unerheblich war, nunmehr in Frage zu stellen. Die Konkurrenten des Betriebes, vor 
allem Baumärkte und Gartenmärkte, hatten in den ersten Jahren nach der Wende bereits eine Vielzahl an 
neuen Verkaufsgebäuden erworben bzw. errichtet oder projektiert. Ein Geschäft in der Sackgassenlage des 
Bewertungsobjekts ist auf Dauer einer solchen Konkurrenz nicht gewachsen. Es ist der vorhandene Be-
trieb zwar fortgeführt worden, ein Käufer hätte sich aber zwingend gefragt, ob ein Nachfolgenutzer zu 
finden gewesen wäre, wenn der vorhandene Betrieb als Mieter ausgefallen wäre.  
 
Ein Betrieb der Art des vorhandenen Betriebes (oder ein Betrieb vergleichbarer Art) benötigt zwingend 
eine hervorragende Anbindung an den individuellen PKW-Verkehr. Diese Anbindung muss möglichst an 
Ausfallstraßen oder an Autobahnausfahrten liegen, damit eine Werbewirkung entstehen kann. Diese Wer-
bewirkung ist als Publikumsmagnet zwingend notwendig. Ein Betreiber eines solchen Betriebes würde auf 
eine solche Anbindung nicht verzichten, da dieser Verzicht ein Investment in diesen Standort unrentabel 
machen würde. Die tatsächlich vorgenommenen Investitionen verdeutlichen dies anschaulich. Im Jahre 
1994 wurde in Teltow ein Baumarkt eröffnet, im Jahre 1997 ein weiterer. Von diesem zweiten Baumarkt 
kann nicht sicher gesagt werden, ob die Planungen für die Eröffnung Ende des Jahres 1995 schon öffent-
lich bekannt waren, aber sie verdeutlicht die oben beschriebene grundsätzliche Überlegung zur Erforder-
lichkeit der Werbewirksamkeit der Lage eines solchen Marktes, da diese Märkte an Durchfahrtsstraßen 
mit mehreren Tausend Fahrzeugbewegungen pro Tag errichtet wurden.  
 
Die absolute Knappheit an Gewerbegrundstücken, die unmittelbar nach der Grenzöffnung prägend für den 
Markt war, ist Ende 1995 nicht mehr festzustellen. Im Gegenteil: Seit etwa 1994 fallen die Bodenrichtwer-
te (natürlich im Gefolge sinkender Verkaufspreise) kontinuierlich, da durch das ständig wachsende Über-
angebot an Bauflächen (dies gilt sowohl für Wohnbau- als auch für Gewerbebauflächen) die Preise sinken. 
Sehr hohe Verkaufspreise, die unmittelbar nach der Grenzöffnung wegen der vorhandenen Mangelsituati-
on und der Euphorie über die hinzugekommenen Märkte erzielt wurden, prägten trotzdem, da vielerorts 
keine große Anzahl an Verkaufsfällen für unbebaute Grundstückes vorhanden waren, als „fortgeschriebe-
ne Bodenrichtwerte“ auch die Bodenrichtwertkarten des Gutachterausschusses.  
 
Aus diesem Grunde muss die wirtschaftliche Situation des Bewertungsobjekts untersucht und müssen die 
entsprechenden immobilienwirtschaftlichen Schlüsse gezogen werden, die ein potentieller Erwerber im 
Jahre 1995 für das Bewertungsobjekt ebenfalls in Betracht gezogen hätte.  
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3.1.3 Ermittlung der wirtschaftlichsten Nutzung 
Aus den oben schon aufgeführten Erläuterungen ist zu entnehmen, dass eine Weiternutzung des Grundstü-
ckes in der Form, die zum Bewertungsstichtag vorhanden war, nicht unterstellt werden kann. Ein Käufer 
stellt nicht nur auf den derzeitigen Nutzer ab (der im Verkaufsfall u. U. den Betrieb am Ort fortgesetzt und 
das Bewertungsobjekt angemietet hätte), sondern er überlegt, welche Nutzung auf Dauer auf dem Grund-
stück ertragreich zu realisieren gewesen wäre. Dabei spielt der Zustand der baulichen Anlagen eine Rolle 
wie auch die wirtschaftliche Einschätzung der Marktteilnehmer zu den vorhandenen baulichen Anlagen.  
 
Wie aus den oben ausgeführten Erläuterungen ersichtlich, hätte ein wirtschaftlich handelnder Marktteil-
nehmer die vorhandene gewerbliche Nutzung nicht für wirtschaftlich tragbar gehalten. Vom unterzeich-
nenden Sachverständigen wurde geprüft, ob eine sofortige Beendigung der gewerblichen Nutzung oder 
eine aufgeschobene Liquidation wirtschaftlicher wäre. Bei einer aufgeschobenen Liquidation werden die 
vorhandenen baulichen Anlagen für eine bestimmte Restnutzungsdauer erhalten und genutzt, bevor eine 
Nutzungsänderung (mit dem Abriss der vorhandenen Bebauung verbunden) erfolgt. Es ergab sich zwei-
felsfrei, dass eine sofortige Freilegung des Grundstückes die wirtschaftlichste Nutzung des Grundstückes 
darstellt, da die möglichen Erträge der gewerblichen Nutzung selbst bei Ansatz besonderer Bewirtschaf-
tungskosten nicht ausreichten, um die notwendige Verzinsung des Bodenwertes zu gewährleisten.  
 
Die wirtschaftlichste Nutzung für das Bewertungsobjekt besteht zweifelsfrei in einer Nutzung für Woh-
nungsbau, für den vorderen Grundstücksteil mit der vorhandenen Bebauung (und Umnutzung der Büroflä-
chen in Wohnflächen) und für den hinteren Grundstücksteil in einer Bebauung entsprechend dem gültigen 
Planungsrecht mit offener, nicht verdichteter Bauweise (z.B. Einfamilienreihen- oder Doppelhausbebau-
ung). 
 

3.1.4 Bildung von Teilgrundstücken 
Das Grundstück ist in zwei Teilgrundstücke aufzuteilen. Der vordere Grundstücksteil wird bereits weitge-
hend wirtschaftlich optimal genutzt. Es könnte hier lediglich eine Umnutzung der Büroräume in Wohn-
räume erfolgen, die weitgehend im baulichen Bestand erfolgen kann und daher relativ preiswert ist1. Der 
Bodenwert wird hier als Bodenwert für Wohnbauflächen abgeleitet. Die Aufteilung erfolgt nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten. Dabei wird für den vorderen Grundstücksteil eine Größe von rund 1.130 m² 
aus der Katasterkarte ausgemessen. Die Tiefe wurde mit einer Grenze 5 m hinter der Bebauung angesetzt.  
 
Das restliche Teilgrundstück wird als Wohnbaufläche mit geringerer baulicher Ausnutzung bewertet. Die 
Größe dieses Teilgrundstückes beträgt 4.585 m².  

                                                      
1 Eine dauerhafte Vermietung der Büroräume wäre nur im Zusammenhang mit dem vorhandenen Betrieb möglich. Für eine 

„Fremdnutzung“ ist die Lage, wie für einen Einkaufsmarkt auch, zu dezentral. Auch bei Büros muss eine Mindestanbindung an 
Versorgung und Verkehrsverbindungen bestehen, die beim Bewertungsobjekt nicht gegeben sind.  
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3.2 Bewertung des vorderen Grundstücksteiles 

3.2.1 Ableitung des Bodenwertes für das vordere Teilgrundstück 
Für das vordere Teilgrundstück wurde eine GFZ von 0,62 aus den vorliegenden Bauzeichnungen ermittelt. 
Es ist in der Bodenwertermittlung zu berücksichtigen, dass eine Zufahrt zum hinteren Grundstück mit 
erheblichem Verkehr offen gehalten werden muss. Diese (bei Grundstücksteilung einzutragende) Grund-
dienstbarkeit muss (wertmindernd) berücksichtigt werden.  
 

Da der vordere Grundstücksteil mit einem Mehrfamilienwohnhaus bebaut ist, welches noch eine Restnut-
zungsdauer von rund 80 Jahren aufweist, kann, wegen des verschwindend geringen Einflusses des Bo-
denwertes auf den Verkehrswert dieses Teilgrundstückes, aus den in der Umgebung abgeleiteten Boden-
richtwerten abgeleitet werden.  
 
Der Gutachterausschuss hat zum 31.12.1995 (also stichtagsnah) in der näheren Umgebung folgende Bo-
denrichtwerte abgeleitet (vgl. Gerichtsakte, Seite 90):  
1.200,- DM bei einer GFZ von 0,4 für den Bereich Magentastraße, Cyanstraße  
1.200,- DM bei einer GFZ von 0,6 für den Bereich Türkisweg, Meerblauweg 
1.000,- DM bei einer GFZ von 1,0 für den Bereich Rotgelb Straße  
1.200,- DM bei einer GFZ von 0,6 für den Bereich Zinnoberweg und  
1.000,- DM bei einer GFZ von 0,4 für den Bereich Yellowweg 
 
 
Offenbar besteht keine wesentliche Abhängigkeit des Bodenrichtwertes von der GFZ. Dies wird (leider 
nur mündlich) von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte bezüglich einer 
GFZ von unter 0,8 auch bestätigt. Dieser Einfluss kann daher bei der Bodenrichtwertermittlung aus den 
Bodenrichtwerten auch vernachlässigt werden.  
 
Als Basis wird vom Sachverständigen der Wert der Bodenrichtwertzone  Aquamarinweg herangezogen, 
da der Bereich des Bewertungsobjekts in seiner Bebauung am ehesten dem Bereich der Bodenrichtwert-
zone Alsterweg entspricht. Zudem ist mit zunehmender Entfernung vom Zentrum Zehlendorfs als Ein-
kaufszentrum eine Minderung des Bodenwertes festzustellen. Wenige Meter weiter südlich, an der  Roten 
Straße in Teltow ist ein Bodenrichtwert von 400,- DM/m² abgeleitet worden. Natürlich spielt hier die Zu-
gehörigkeit zur Stadt Berlin eine entscheidende Rolle (und hat somit wesentlich mehr Gewicht als Verkäu-
fe von Grundstücken in Teltow), aber Bodenrichtwerte enden nicht „streng“ an einer Straßenlinie, um auf 
der anderen Straßenseite mit einem neuen Wert zu beginnen. Der Bodenwert wird daher am niedrigsten 
der nahegelegenen Bodenrichtwerte orientiert. Es wird vom Bodenrichtwert der Zone Alsterweg mit 
1.000,- DM/m² ausgegangen.  
 
Die Eintragung im Altlastenverdachtskataster ist für den vorderen Grundstücksteil nicht wertrelevant, da 
hier eine Bebauung bereits existiert und keine Anzeichen für eine Nutzung bestehen, die Bodenverunrei-
nigungen verursacht haben könnte.  
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15.12.1995

(An Bewertungsstichtag und Grundstückseigenschaften) angepasster Bodenrichtwert:

Angepasster Bodenrichtwert x Grundstücksfläche: =

x

Angepasster Bodenwert: =

Der Bodenwert beträgt rund:

1.000,00 DM/m²

1.000 DM/m²31.12.1995

Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück

0,00 %

0,00 %

Wohnbaufläche

0,62

1.052.000,00 DM

50,00 %
wegen Grunddienstbarkeit und Baulast 78.000,00 DM-

Abzug für Teilfläche

Das Richtwertgrundstück unterscheidet sich vom Bewertungsgrundstück nicht hinsichtlich
wertbeeinflussender Eigenschaften. Weitere Anpassungen müssendaher nicht vorgenommen
werden.

1.000,00 DM/m²

1.130.000,00 DM

Beitrags-/Abgabenzustand frei

Veränderung bis zum Wertermittlungsstichtag:

Bodenrichtwert am Wertermittlungsstichtag (gerundet):

GFZ 0,60

Bodenrichtwert

 

Veränderung

frei

1.050.000,00 DM

Fläche 1.130,00 m²
baureifes Land ja ja
Flächenart Wohnbaufläche

95,00 m²

 
 
Der Bodenwert des vorderen Teilgrundstückes (bebaut mit einem Mehrfamilienwohn- und Bürohaus) 
beträgt zum Bewertungsstichtag rund 1.050.000,- DM. 
 
 
 
Anmerkung: 
 
Für die notwendige Belastung des Grundstückes mit einer Grunddienstbarkeit sowie der schon vorhande-
nen Baulast ist ein Abschlag von 50 % auf dieses Fläche erforderlich.  
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3.2.2 Ertragswertermittlung 
 
�  Das Verfahren als solches und die Fachbegriffe werden in den Anlagen beschrieben. 
 
�  Die in dieser Berechnung angesetzten Werte werden ab der nächsten Seite begründet. 
 
 
 

Mieteinheit Wohnfläche nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete 

   monatlich jährlich 
 (m²) (DM/m²) (DM) (DM) 
Wohnung 1 (ehemals Ausstellung) 79,83 17,00 1.357,11 16.285,32 
Wohnung 2 (ehemals Büro) 118,84 15,00 1.782,60 21.391,20 
Wohnung 3 (EG/OG- Maisonette) 160,45 15,00 2.406,75 28.881,00 
Wohnung 4 (1. OG links) 81,21 17,00 1.380,57 16.566,84 
Wohnung 5 (1. OG rechts) 78,65 17,00 1.337,05 16.044,60 
Summe  518,98  8.264,08 99.168,96 
 
Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der nachhaltig erzielbaren Nettokaltmiete durchgeführt                                         
(vgl. § 17 Abs. 1 WertV).  
 

Rohertrag (Summe der nachhaltig erzielbaren jährlichen Nettokaltmieten)  99.168,96 DM 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
Art Bezugsmenge Höhe Höhe 
Instandhaltung Wohnfläche 15,00 DM/m² p.a. 7.784,70 DM 
Verwaltung Jahresnettokaltmiete 6 % 4.958,45 DM 
Mietausfallwagnis Jahresnettokaltmiete 2 % 1.983,38 DM 
Summe:   14.681,53 DM 

 

 

 
----  

 
14.681,53 DM 

jährlicher Reinertrag  = 84.487,43 DM 

Reinertragsanteil des Bodens 
5,5 % von 1.050.000,00 DM (Liegenschaftszinssatz ´  Bodenwert) 

 
----  

 
57.750,00 DM 

Ertrag der baulichen Anlagen = 26.737,43 DM 
 

Vervielfältiger   (gem. Anlage zur WertV) 
bei p = 5,5 % Liegenschaftszinssatz 
und n = 80 Jahren Restnutzungsdauer 

 
 
´́́́  

 
 

17,931 

Ertragswert der baulichen Anlagen = 479.428,86 DM 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) ++++ 1.050.000,00 DM 

vorläufiger Ertragswert  = 1.529.428,86 DM 

sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände ----  70.000,00 DM 

Ertragswert  = 1.459.428,86 DM 
 rd. 1.460.000,00 DM 
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3.2.3 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung 
 

Wohnflächen 
Die Berechnung der Wohnflächen wurde von mir nicht durchgeführt. Die in der Bauakte vorhandene Wohn-
flächenberechnung wurde auf Plausibilität geprüft und übernommen.  
 
Rohertrag 
Er wird auf der Grundlage von Vergleichsmieten für mit dem Bewertungsgrundstück vergleichbar genutzte 
Grundstücke aus der Mietpreissammlung des Sachverständigen und aus dem Berliner Mietspiegel als mittel-
fristiger Durchschnittswert abgeleitet. Ausweislich der Akte war keine Fremdvermietung zum Bewertungs-
stichtag vorhanden. Es wurde daher der gerundete Mittelwert der Mietspiegelspanne als nachhaltig erzielbare 
Nettokaltmiete angesetzt.  
 

Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der nachhaltig erzielbaren Nettokaltmiete durchgeführt 
(vgl. § 17 Abs. 1 WertV). 
 
Bewirtschaftungskosten 
Um der ersten Forderung an marktkonforme Wertermittlung zu entsprechen (immer im selben Modell blei-
ben), werden die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile entsprechend dem Modell des 
Berliner Gutachterausschusses zur Ableitung des Liegenschaftszinssatzes bestimmt. 
 
Liegenschaftszinssatz 
Der Berliner Gutachterausschuss hat eigene Liegenschaftszinssätze für Mietwohn- und Geschäftshäuser der 
Baujahre ab 1948 abgeleitet und im Amtsblatt von Berlin Nr. 59 vom 22.11.1996 veröffentlicht. Demnach 
wurden für die Bezirksgruppe des Bewertungsobjekts bei einem Reinertragsanteil von 80 % durchschnittliche 
Liegenschaftszinssätze von 4,5 bis 5,5 %, im Mittel von 5,0 % abgeleitet. Der Reinertragsanteil beträgt bei 
der angesetzten Miete rund 85 %. Der Liegenschaftszinssatz muss daher aus der vorhandenen Tabelle extra-
poliert werden. Er wird vom Sachverständigen, ausgehend vom Mittelwert der Spanne, mit 5,5 % geschätzt. 
Positiv wirkt für das Bewertungsobjekt, dass keine Mietverträge mit geringen Mieten vorhanden sind. Nega-
tiv wirkt die Lage in der Nachbarschaft eines Gewerbebetriebes mit der Unsicherheit der Entwicklung (und 
späterer eventueller Bautätigkeit) auf diesem Grundstück und die verhältnismäßig schlechte Nahversorgungs- 
und Verkehrssituation.  
 
Restnutzungsdauer 
Das Bewertungsobjekt ist zum Bewertungsstichtag ca. 20 Jahre alt. Der Gutachterausschuss hat in seiner 
Ableitung der Liegenschaftszinssätze vorgegeben, wie die Liegenschaftszinssätze abgeleitet wurden. Danach 
wurde eine Restnutzungsdauer von 80 Jahren angesetzt. Um der ersten Forderung marktkonformer Werter-
mittlung (immer im selben Modell zu bleiben) zu entsprechen, hat der Sachverständige diesen Wert ebenfalls 
angesetzt. 
 
Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 
Beim Bewertungsobjekt sind noch Umbaukosten aufzuwenden, um eine längerfristige Nutzung des Bewer-
tungsobjekts realisieren zu können. Diese wurden einzeln pauschal wie folgt geschätzt: 
 

kleine Wohnung (ehemals Ausstellungsraum): 
Einbau Bad:     15.000,00 DM 
Einbau Küche:       5.000,00 DM 
Grundrissänderungen (inkl. Malerarbeiten): 15.000,00 DM 
 

große Wohnung (ehemals Büro): 
Umbau Bad:     10.000,00 DM (Anschlüsse schon vorhanden) 
Einbau Küche:       5.000,00 DM 
Grundrissänderungen (inkl. Malerarbeiten): 20.000,00 DM 
Summe:     70.000,00 DM 
 

Es werden besondere wertbeeinflussende Umstände in Höhe von 70.000,- DM berücksichtigt.  
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3.2.4 Vergleichspreisverfahren 
�  Das Verfahren als solches und die Fachbegriffe werden in den Anlagen beschrieben. 
 
Die Vergleichspreise sind anhand der Angaben zu den erzielten Preisen je m² Geschossfläche angegeben. 
Auf dieser Basis kann ein Preisvergleich erfolgen. Die Grundstücke sind mit Gebäuden aus den Baujahren 
1970 bis 1980 bebaut. Sie liegen in vergleichbaren städteräumlichen Wohnlagen.  
 
 

Kauffall Kaufpreis 
(in €)

Geschossfläche (in m²) KP/GF (in €/m²) Ausreißer 
(Abweichung vom 

Mittelwert)

KP/GF (in 
€/m²)

1 613.590 565 1.086,00 69,09 % 1.086,00
2 715.560 804 890,00 56,62 % 890,00
3 664.846 338 1.967,00 125,14 % 1.967,00
4 1.380.456 498 2.772,00 176,36 % 2.772,00
5 792.792 693 1.144,00 72,78 % 1.144,00

Mittelwert 1.571,80 1.571,80 
 
Es fällt auf, dass der Kaufpreis Nr. 4 weit vom Mittelwert abweicht. Alle anderen Vergleichspreise liegen 
in einer Spannenweite von etwa 40 % um den Mittelwert herum. Es kann nur vermutet werden, dass hier 
besondere Verhältnisse eine Rolle gespielt haben mögen. Es könnte sich zum Beispiel um ein gerade um-
fangreich saniertes und „mit Steuervorteilen“ verkauftes Objekt handeln. Dieser Kaufpreis wird daher aus 
der Mittelwertbildung ausgeschlossen.  
Es folgt: 
 

Kauffall Kaufpreis 
(in €)

Geschossfläche (in m²) KP/GF (in €/m²) Ausreißer 
(Abweichung vom 

Mittelwert)

KP/GF (in 
€/m²)

1 613.590 565 1.086,00 85,39 % 1.086,00
2 715.560 804 890,00 69,98 % 890,00
3 664.846 338 1.967,00 154,67 % 1.967,00
5 792.792 693 1.144,00 89,95 % 1.144,00

Mittelwert 1.271,75 1.271,75 
 
Das Bewertungsobjekt hat eine Geschossfläche von ca. 700,9 m². Bei Anwendung des ermittelten mittle-
ren Kaufpreises auf das Bewertungsobjekt ergibt sich ein Vergleichswert von: 
 
700,9 m² x 1.271,75 €/m² = 891369,58 €, entspricht 1.743.367,- DM, rund 1.740.000,- DM.  
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3.2.5 Verfahrensgewichtung 
 

Ertragswert: 1.460.000,00 € 
Vergleichswert auf Basis von m²-Preisen: 1.740.000,00 € 
 

Da mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert gemäß § 7 Wertermitt-
lungsverordnung aus den Ergebnissen dieser Verfahren unter Würdigung (d.h. Gewichtung) deren Aussagefä-
higkeit abzuleiten. 
 

Anhand der in 3.1 Verfahrenswahl mit Begründung dargelegten Auswahlkriterien… 
 

1. Welche Verfahren sind in der Lage, die Preisbildungsmechanismen für dieses Objekt  nachzuvollziehen? 
2. Für welche Verfahren stehen die notwendigen Daten aus dem Immobilienmarkt zur Verfügung? 
 

…werden im Folgenden die ermittelten Verfahrenswerte diesbezüglich eingeschätzt und daraus ein gewich-
tetes Mittel gebildet. 
 
 

1. Objektart:  
 

Renditeobjekt  

 Gewichtung  
Ertragswert: 1,0 Vorrangig ertragsorientiert 
Vergleichswert auf Basis von 
m²-Preisen: 

0,7 Vergleichspreise wirken ebenfalls preisbildend, sind 
aber Renditeüberlegungen nachrangig 

 

2. Qualität der Daten: 
 

  

 Gewichtung Begründung 
Ertragswert: 1,0 sichere Mieten, abgeleiteter, örtlicher Liegenschafts-

zinssatz 
Vergleichswert auf Basis von 
m²-Preisen: 

0,5 wenige Vergleichsobjekte, relativ inhomogene Vertei-
lung der Vergleichspreise 

 

Ergebnis aus 1. und 2. 
 

         

 Objektart  Daten    Verfahrenswert  Gewogener Wert 
Ertragswert: 1,0 x 1,0 = 1,00 x 1.460.000 = 1.460.000,00 
Vergleichswert auf Basis 
von m²-Preisen: 0,7 x 0,5 = 0,35 x 1.740.000 

= 
609.000,00 

 
 1,35 Summe gewichtete Werte: 2.069.000,00 

 
    � 1,35 

 
    1.532.592,59 DM

 Gewogenes Ergebnis der Verfahrenswerte: rd. 1.530.000,00 DM 
 
Der Verkehrswert des vorderen Teilgrundstückes wird verfahrensgewichtet mit 1.530.000,- DM geschätzt. 
Dies entspricht dem 15,4-fachen der angesetzten Jahresnettokaltmiete oder einem Wert von                         
rd. 2.950,- DM/m² Wohnfläche, was zum Bewertungsstichtag im üblichen Rahmen lag.  
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3.3 Bewertung des hinteren Teilgrundstückes 
Wie schon in Abschnitt 3.1.3 Ermittlung der wirtschaftlichsten Nutzung beschrieben, ist die wirtschaft-
lichste Nutzung des Bewertungsobjekts eine Freilegung und Bebauung mit einer gering verdichteten 
Wohnbebauung.  
 

Da der Bodenwert im Ertragswertverfahren immer als freigelegter Bodenwert zu ermitteln ist (würde-
wenn-Wert), wird der Bodenwert als Bodenwert für eine wohnbauliche Nutzung ermittelt.  

3.3.1 Bodenwertermittlung des hinteren Teilgrundstückes 
Die Bodenrichtwerte für Wohnbauflächen, die in der Umgebung des Bewertungsobjekts abgeleitet wur-
den, sind nicht geeignet, um unmittelbar daraus den Bodenwert dieses Teilgrundstückes abzuleiten. Bo-
denrichtwerte sind gemäß § 13 Absatz 2 WertV nach folgenden Kriterien für eine Bodenwertermittlung 
geeignet: 
 

„§ 13 Absatz 2: Zur Ermittlung des Bodenwerts können neben oder anstelle von Preisen für Vergleichs-
grundstücke auch geeignete Bodenrichtwerte herangezogen werden. Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn 
sie entsprechend den örtlichen Verhältnissen unter Berücksichtigung von Lage und Entwicklungszustand 
gegliedert und nach Art und Maß der baulichen Nutzung, Erschließungszustand und jeweils vorherrschen-
der Grundstücksgestalt hinreichend bestimmt sind.“ (Die Unterstreichung erfolgte durch den Unterzeich-
ner.)  
 

Vom Sachverständigen wurde eine Auskunft aus der Kaufpreissammlung eingeholt, um die Auswirkungen 
einer Übergröße des Grundstückes (im Vergleich zum Bodenrichtwert-Grundstück) zu untersuchen. Es 
wurden dem Sachverständigen vier Vergleichskaufpreise mit Größen von 5.106 m² bis 10.936 m² benannt. 
Folgende Vergleichskaufpreise wurden dem Sachverständigen benannt: 
 

NR. LAGE KAUFPREIS JE M² IN 
€ 

BODENRICHTWERT 
JE M² IN € 

VERHÄLTNIS  
BODENRICHT-

WERT/KAUFPREIS 
1 Gelbe Straße 371,00 664,68 55,8 % 
2 Gelbe Straße 481,00 664,68 72,4 % 
3 Orangestraße 672,00 562,42 119,5 % 
4 Lilaweg 526,00 562,42 93,5 % 

 

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Kaufpreise sich signifikant vom Bodenrichtwert unterscheiden. Bis 
auf Kauffall Nr. 3, der aus unbekannten Gründen deutlich über dem Bodenrichtwert liegt, liegen alle 
Kaufpreise deutlich unter dem Bodenrichtwert. Dies ist sachlogisch auch verständlich. Diese sehr großen 
Grundstücke werden in aller Regel von Bauträgern aufgekauft, die für die „Mehrabnahme“ an Fläche ei-
nen „Mengenrabatt“ haben wollen und i.d.R. auch nur bereit sind, ein Grundstück zu erwerben, wenn die-
ser gewährt wird.  
 

Dieser Abschlag ist auch in der bei so großen Flächen auszuführenden inneren Erschließung begründet. 
Ein so großes Grundstück muss über Zufahrten und die Wegeflächen verfügen, damit es sinnvoll bebaut 
werden kann.  
 

Auch das hintere Teilgrundstück entspricht dieser Tatsache. Auch bei diesem Grundstück müssten Zufahr-
ten und Wegeflächen abgetrennt werden, die zwar als private Straßenlandflächen mit veräußert werden 
können, aber in ihrer Wertigkeit nicht dem Wert von baureifem Land entsprechen.  
 

Der unterzeichnende Sachverständige schätzt den anzusetzenden Abschlag1 wegen der Übergröße auf 25 
% vom Wert baureifen Landes in der Lage des Bewertungsobjekts. Der Gutachterausschuss hat zum 
31.12.1995 (also sehr stichtagsnah) in der näheren Umgebung folgende Bodenrichtwerte abgeleitet (vgl. 
Gerichtsakte, Seite 90):  
 

                                                      
1 Entsprechend dem Durchschnitt ohne den „Ausreißer“ des Kaufpreises Nr. 3. 
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1.200,- DM bei einer GFZ von 0,4 für den Bereich Magentastraße, Cyanstraße  
1.200,- DM bei einer GFZ von 0,6 für den Bereich Türkisweg, Meerblauweg 
1.000,- DM bei einer GFZ von 1,0 für den Bereich Rotgelb Straße  
1.200,- DM bei einer GFZ von 0,6 für den Bereich Zinnoberweg und  
1.000,- DM bei einer GFZ von 0,4 für den Bereich Yellowweg 
 
Offenbar besteht keine wesentliche Abhängigkeit des Bodenrichtwertes von der GFZ. Dies wird (leider 
nur mündlich) von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte bezüglich einer 
GFZ von unter 0,8 bestätigt. Dieser Einfluss kann daher bei der Bodenrichtwertermittlung aus den Boden-
richtwerten auch vernachlässigt werden.  
 
Als Basis wird vom Sachverständigen der Wert der Bodenrichtwertzone weg herangezogen, da der Be-
reich des Bewertungsobjekts in seiner Bebauung am ehesten dem Bereich der Bodenrichtwertzone Aqua-
marinweg entspricht. Zudem ist mit zunehmender Entfernung vom Zentrum Zehlendorfs als Einkaufszent-
rum eine Minderung des Bodenwertes festzustellen. Wenige Meter weiter südlich, an der Roten Straße in 
Teltow ist ein Bodenrichtwert von 400,- DM/m² abgeleitet worden. Natürlich spielt hier die Zugehörigkeit 
zur Stadt Berlin eine entscheidende Rolle (und hat somit wesentlich mehr Gewicht als Verkäufe von 
Grundstücken in Teltow), aber Bodenrichtwerte enden nicht „streng“ an einer Straßenseite, um auf der 
anderen Straßenseite mit einem neuen Wert zu beginnen. Der Bodenwert wird daher am niedrigsten der 
nahegelegenen Berliner Bodenrichtwerte orientiert. Es wird vom Bodenrichtwert der Zone Aquamarinweg 
mit 1.000,- DM/m² ausgegangen.  
 
Die Darstellung des Grundstückes im Altlastenkataster birgt für einen Erwerber erhebliche Risiken. Um 
eine Wohnbebauung zu realisieren ist zumindestens eine eingehende Untersuchung des Grundstückes auf 
möglicherweise erfolgte Kontaminationen erforderlich. Solche Untersuchungen sind sehr teuer, da sie 
aufwändige Labortests erfordern.  
 
Laut Auskunft des Klägers (dies lässt sich auch anhand der Baugenehmigungs- und alter Betriebsunterla-
gen prüfen) wurden auf dem Grundstück teerimprägnierte Eisenbahnschwellen aus der ehemaligen DDR 
gelagert und umgeschlagen. Zudem bestand auf dem Grundstück (unter freiem Himmel) eine Imprägnier-
wanne für Holz, in der Holz imprägniert wurde.  
 
Ob und wenn ja in welchem Umfang Bodenverunreinigungen vorliegen, kann vom unterzeichnenden 
Sachverständigen nicht geklärt werden. Hierzu ist die Hinzuziehung eines hierfür spezialisierten Sach-
verständigen für Bodenkontaminationen erforderlich. Es wird in dieser Wertermittlung von einer Frei-
heit von Bodenkontaminationen ausgegangen. Um diese Freiheit bestätigen zu können, müsste ein 
Erwerber aber zumindestens die Untersuchungen (die unterstellungsgemäß eine Freiheit von Konta-
minationen ergeben würden) in seiner Berechnung einkalkulieren, da für eine bauliche Nutzung als 
Wohnbaufläche ein solcher Nachweis erforderlich ist. Die Kosten können vom Sachverständigen nur 
pauschal angegeben werden. Auch eine öffentlich bestellte Sachverständige für Bodenkontaminatio-
nen1, die dem unterzeichnenden Sachverständigen seit Jahren bekannt ist, konnte keine Kosten für eine 
solche Untersuchung benennen, da erst die Voruntersuchungen ergeben würden, an welcher Stelle 
welche Untersuchungen notwendig sind, um einen Altlastenverdacht auszuräumen.  
 
 

                                                      
1 Frau Dr. sc. agr. Anna Log, Umweltkonzept Log, Telefon 555 88 88 



 

 
(Muster-)Gutachten 2004-114 Seite 21 von 28  

 

15.12.1995

(An Bewertungsstichtag und Grundstückseigenschaften) angepasster Bodenrichtwert:

Angepasster Bodenrichtwert x Grundstücksfläche: =

Der Bodenwert beträgt rund:

2.980.250,00 DM

2.980.000,00 DM

650,00 DM/m²

merkantiler 
Minderwert für 
den Verdacht der 
Boden-
verunreinigung

Es wird ein pauschal geschätzter Abschlag von 10 % 
vorgenommen. Dieser berücksichtigt noch nicht tatsächlich 
eventuell vorhandene  Bodenverunreinigungen. 

-10,00%

Summe der Zu- und Abschläge -35,00%

Fläche 4.585,00 m²
baureifes Land ja ja
Flächenart Wohnbaufläche Wohnbaufläche
Beitrags-/Abgabenzustand frei frei
GFZ 0,60

Bodenrichtwert

Bodenrichtwert am Wertermittlungsstichtag (gerundet):

Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück

1.000,00 DM/m²

1.000 DM/m²31.12.1995

Eigenschaft Begründung Zu-/Abschlag

Größenabschlag
Für die Übergröße wird wie vorstehend beschrieben, ein 
Abschlag von 25 % vorgenommen. 

-25,00%

 
 
 
 
 
 
Der freigelegte Bodenwert wird für das hintere Teilgrundstück mit 2.980.000,- DM geschätzt.  
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3.3.2 Liquidationswertermittlung 
Schon bei einer überschlägigen Ermittlung der möglichen Erträge ist festzustellen, dass es am wirtschaft-
lichsten ist, das hintere Teilgrundstück sofort freizulegen und einer Nutzung als Wohnbaufläche zuzufüh-
ren. Diese Nutzung ist sofort planungsrechtlich zulässig. Da keine Mietverträge existieren (zumindestens 
liegen dem Sachverständigen keine vor), kann unverzüglich mit einer Räumung begonnen werden. Es ist 
somit lediglich die Wartezeit bis zur Abrissgenehmigung und zum vollständigen Abriss zu berücksichti-
gen.  
 

Der Rauminhalt der vorhandenen Baukörper, die abgerissen werden müssten, wurde aus einem örtlichen 
Aufmaß und aus den vorliegenden Bauzeichnungen ermittelt. Die Rauminhalte wurden wie folgt ermittelt: 
 

Ausstellung/Verkauf ehemaliger Lagerschuppen: 
 

39,00 m x 9,25 m x (3,50 m + 1,50 m) = 1.803 m³ (EG bis Drempel) 
(39,00 m x 9,25 x 2,00 m)/2 =       361 m³ (Dach) 
Summe:     2.164 m³ 
 

Lagerhalle 
 

35,00 m x 18,00 m x 5,55 m =   3.470 m³ 
(35,00 m x 18,00 m x 1,45 m)/2 =      457 m³ 
Summe:     3.927 m³ 
 

Für Abrissarbeiten wird in der Literatur eine Spanne von 20,- DM/m³ bis 40,- DM/m³ angegeben (bei 
möglichem Maschineneinsatz, der auf dem Bewertungsobjekt erfolgen kann). Für das Bewertungsobjekt 
ist der obere Spannenansatz als sachgerecht anzusehen. Zwar sind die Gebäude als solche groß und der 
Aufwand somit geringer als durchschnittlich, aber es sind diverse, mit dem Gebäude fest verbundene Ein-
bauten vorhanden, die von Hand demontiert werden müssen, was einen hohen Arbeitsaufwand darstellt. 
Es wird daher der obere Spannenwert angesetzt, woraus sich die Liquidationskosten ergeben mit: 
 

(2.164 m³ + 3.927 m³) = 6.091 m³ x 40,- DM/m³ = 243.640,- DM 
     rund     250.000,- DM 
 

Es sind somit vom ermittelten Bodenwert die Abrisskosten abzuziehen.  
 

Es folgt: 
 

freigelegter Bodenwert: 2.980.000,00 DM 
abzüglich Abrisskosten 250.000,00 DM 
Bodenwert aktuell 2.730.000,00 DM 

 

Die Dauer bis zu einer möglichen baulichen Nutzung wird mit rund einem Jahr geschätzt (Dauer bis zur 
Abrissgenehmigung, vollständiger Abriss der vorhandenen baulichen Anlagen und Dauer der Altlastenun-
tersuchungen).  
 

Der Bodenwert muss demzufolge diskontiert werden, da er erst in ca. einem Jahr zur Verfügung steht.  
 

Als Abzinsungszinssatz wird der kurzfristige Kapitalzinssatz gewählt, da dieser der möglichen alternati-
ven Rendite für einen solchen Zeitraum entspricht. Im Jahr 1995 war eine Verzinsung von durchschnitt-
lich 3,4 % p.a. erhältlich1.  
 

Somit folgt als Abdiskontierungsfaktor: 
 

1/1,034 = 0,96711798839 x 2.730.000,- DM = 2.640.232,11 DM, rund 2.600.000,00 DM. 

                                                      
1 Habenzinssätze der Banken in Deutschland für Festgelder mit vereinbarter Laufzeit von 1 Monat bei einem Kapitaleinsatz von 

unter 100.000 DM. Quelle: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, zitiert nach Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grund-
stücksbewertung, Loseblattsammlung, Wertermittlungsforum, Sinzig 2003, Band III, Seite 4.09.2/2 
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3.4  Zusammenfassung und Verkehrswertdiskussion 
 
Das Bewertungsobjekt ist ein zum Bewertungsstichtag gemischt genutztes Grundstück, welches im vorde-
ren Grundstücksteil mit einem Mehrfamilienwohnhaus mit teilweiser Büro- und Ausstellungsnutzung 
bebaut ist. Im hinteren Grundstücksteil befinden sich ein zum Verkaufsraum umgebauter ehemaliger La-
gerschuppen und eine Lagerhalle. Die Freiflächen werden ebenfalls zu Ausstellungzwecken genutzt.  
 
Die tatsächlich vorhandene Nutzung muss nicht immer einer wirtschaftlich sinnvollen Nutzung entspre-
chen. So zahlt zum Beispiel ein Erwerber eines Grundstückes, welches Rohbauland ist, einen wesentlich 
höheren Preis für diese Fläche, als sie der tatsächlichen Nutzung (z.B. Ackerland) entspricht. Im vorlie-
genden Bewertungsfall ist die Nutzung als Dienstleistungsfläche nicht wirtschaftlich sinnvoll. Die Lage ist 
für ein Geschäft der Art, wie es der Kläger betreibt, nicht geeignet. Ein wirtschaftlicher Betrieb lässt sich, 
bedingt durch die verkehrs- und werbetechnisch wesentlich besser gelegene Konkurrenz, wenn überhaupt 
dann nur noch über eine sehr begrenzte Zeit realisieren. Die wirtschaftlichste, weil einen weit höheren 
Wert versprechende Nutzung des Grundstückes liegt in der Umnutzung des Grundstückes in eine Fläche 
für individuelle Wohnbebauung, da hierfür wesentlich höhere Preise gezahlt werden als für Dienstleis-
tungsnutzungen. Planungsrechtlich ist diese Umnutzung ohne Verzögerung möglich. Dazu ist lediglich der 
Abriss der vorhandenen Gebäude erforderlich.  
 

3.4.1 Gesamtverkehrswert 
Der Verkehrswert des Gesamtgrundstückes ergibt sich aus der Summe der Verkehrswerte der Teil-
grundstücke. Zusätzlich ist jedoch zu berücksichtigen, dass einem Erwerber Kosten entstehen, die zu be-
rücksichtigen sind. Bei Gesamtankauf des Grundstückes liegt der weit überwiegende Wertanteil im umzu-
nutzenden hinteren Grundstücksteil. Potentieller Käufer wird demnach ein Bauträger oder Projektentwick-
ler sein, der für den vorderen Grundstücksteil keine Verwendung hat, diesen Teil aber mit erwerben muss, 
da zum Bewertungsstichtag keine Grundstückstrennung vorliegt. Er wird mit großer Wahrscheinlichkeit 
den vorderen Grundstücksteil abtrennen und veräußern. Hierfür hat er Aufwendungen, die er in seiner 
Kalkulation berücksichtigen wird. So muss er zum Bewertungsstichtag eine Grunderwerbssteuer von 2 % 
zahlen. Zudem fallen Zwischenfinanzierungs- und Teilungskosten (Vermessung, katasterliche und grund-
buchliche Teilung) sowie u.U. Maklerkosten an. Der Aufwand („Handlingabschlag“) wird mit rund 15 % 
des Verkehrswertes des vorderen Teilgrundstückes geschätzt. Somit folgt als Gesamtverkehrswert: 
 
Verkehrswert des vorderen Teilgrundstückes  1.530.000,00 DM 
abzüglich „Handlingabschlag“ - 230.000,00 DM 

zzgl. Verkehrswert des hinteren Teilgrundstückes + 2.600.000,00 DM 
Gesamtverkehrswert = 3.900.000,00 DM 

 
 
 

 

Der Verkehrswert für das Grundstück Grüner Weg 8 in 14000 Berlin wird zum Werter-
mittlungsstichtag 15.12.1995 mit rd. 

3.900.000,00 DM 
geschätzt. 
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4 Kritik am Gutachten von Dipl.-Ing. Bobby Car 
 
Das Gutachten des Dipl.-Ing. Bobby Car erfüllt nicht annähernd die Mindestanforderungen, die an Gut-
achten zu stellen sind. Dazu wird in Bayerlein, Dr. Walter u.a.: Praxishandbuch Sachverständigenrecht, 
Verlag C.H. Beck, 3. Auflage, München 2002, Seite 509 von Dietrich Mayr, Vorsitzender Richter am OLG 
München ausgeführt: 
 
 
„Ein Sachverständigengutachten muss nicht nur richtig, es muss auch richtig begründet sein. Dabei 
zählen nicht die guten Gründe, die der Sachverständige vielleicht haben mag, sondern nur die Grün-
de, die er im Gutachten überzeugend zum Ausdruck bringt und die für den Auftraggeber und andere 
Beteiligte nachvollziehbar und für den Fachmann nachprüfbar sind.“ 
 

 
Im Gutachten des Sachverständigen Dipl.-Ing. Bobby Car ist kein Wertansatz erläutert. Der Sachverstän-
dige erläutert nicht, woher die Wertansätze in seinem Gutachten stammen.  
 
Schon allein aus diesem Grund entspricht das Gutachten von Herrn Dipl.-Ing. Bobby Car nicht den Min-
destanforderungen, die an ein Sachverständigengutachten zu stellen sind. Das Gutachten weist aber noch 
mehr gravierende Fehler auf, auf die nachfolgend kurz eingegangen wird.  
 
Bedeutendster Fehler bei der Bewertung durch den Sachverständigen Dipl.-Ing. Bobby Car ist, dass er 
keinerlei Ausführungen zur zukünftigen Nutzung des Grundstückes macht. Er unterstellt einfach, dass das 
vorhandene Grundstück „auf Dauer“ (zumindestens bis zum Ablauf der wirtschaftlichen Restnutzungs-
dauer des Verkaufsgebäudes) als Gewerbegrundstück genutzt werden wird. Dazu wurden vom unterzeich-
nenden Sachverständigen Ausführungen in den Abschnitten 3.1 ff gemacht. Diese Betrachtungsweise ist 
nicht die eines wirtschaftlich handelnden Marktteilnehmers. Dieser würde versuchen, einen möglichst 
hohen Preis zu erzielen. Dieser höhere Preis würde von einem Interessenten gezahlt werden, der für das 
Bewertungsobjekt eine Nutzungsänderung planen würde.  
 
Selbst der Verkehrswert unter der Fiktion der Fortführung der derzeitigen Nutzung (existing use value) ist 
vom Sachverständigen Car zu hoch ermittelt worden, weil dieser aus Sicht des unterzeichnenden Sachver-
ständigen einen für die sehr einfache Geschäftslage deutlich zu hohen Mietansatz vorgenommen hat. Es 
konnte auch schon zum Bewertungsstichtag beispielsweise nicht davon ausgegangen werden, dass bei-
spielsweise Kellerflächen für eine Miete von 6,- DM/m² nachhaltig zu vermieten gewesen wären.  
 

5 Kritik an den Berechnungen des Sachverständigen des Finanzamtes 
Die Berechnung des Bausachverständigen des Finanzamtes ist in weiten Teilen nicht nachvollziehbar, soll 
aber zumindestens optisch auch nicht den Eindruck erwecken, ein vollständiges Gutachten zu sein. Die 
Herleitung des Bodenwertes für den vorderen Grundstücksteil aus dem Bodenwert für Dienstleistungsnut-
zung ist nicht nachvollziehbar. Ausweislich der Abfrage von Kaufpreisen für Gewerbegrundstücke ist im 
Bereich des Bewertungsobjekts kein Kauffall bekannt. Eine Betrachtung der Wirtschaftlichkeit der vor-
handenen Bebauung wurde nicht angestellt, demzufolge wurde, wie auch im Gutachten des Sachverstän-
digen Dipl.-Ing. Bobby Car mit einer unveränderten Fortführung der vorhandenen gewerblichen Nutzung 
kalkuliert.  
 
Die Ausführungen zum Liegenschaftszinssatz für das Gesamtobjekt gehen an den Gegebenheiten des 
Grundstücksmarktes vorbei. Während für den vorderen Grundstücksteil zutreffend auf die Ableitungen 
des Berliner Gutachterausschusses zu Liegenschaftszinssätzen für Wohn- und Geschäftshäuser hingewie-
sen wird, wird der Liegenschaftszinssatz für den hinteren (gewerblich genutzten) Grundstücksteil m.E. 
gänzlich falsch angesetzt. In der Stellungnahme wird ausgeführt: „Für Fabrikgrundstücke hat der GAA 
Bln. regelmäßig einen durchschnittlichen LSZ von 5,5 % intern empfohlen. Im vorliegenden Fall (Dienst-
leistungsgewerbe) können 6 % als angemessen angesehen werden.“ Nach Rücksprache mit dem Gutach-
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terausschuss Berlin (Hr. Blau, Tel. 555 555 am 14.4.2004 um 13.30 Uhr) erklärte dieser, dass der Gutach-
terausschuss keine diesbezüglichen Ableitungen vorgenommen hat. Empfehlungen hätte der Gutachter-
ausschuss auch nie ausgesprochen. Wenn überhaupt, dann wurden Äußerungen gemacht wie: „Wir haben 
in der Vergangenheit mit einem Liegenschaftszinssatz von x % gerechnet.“ 
 
Schon aus der Betrachtungsweise eines unbedarften Geldanlegers ist klar, dass der Zins für eine Anlage 
mit dem Risiko steigt. Je größer das Risiko vom Markt eingeschätzt wird, umso höher muss die Verzin-
sung sein, damit noch jemand in diese Geldanlage investiert. Wenn schon für die Wohnbebauung (nahezu 
risikolos) ein Liegenschaftszinssatz von 5 % vom Bausachverständigen für sachgerecht erachtet wird, 
muss der Liegenschaftszinssatz für eine rein gewerbliche Teilfläche wesentlich höher liegen.  
In der Fachliteratur werden dazu verschiedene Angaben gemacht (jeweils abgeleitet von den Autoren oder 
als Zusammenfassung von Ergebnissen von Gutachterausschüssen dargestellt): 
 
Kleiber in: Kleiber, Simon, Weyers: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Bundesanzeigerverlag, 
3. Auflage 1998, Seite 662 gibt einen Liegenschaftszinssatz für Lagerhallen (Speditionsbetriebe) von 6,0 
bis 7,0 % an. Für Fabrikationshallen werden Liegenschaftszinssätze von 6,5 % bis 8,0 % angegeben.  
 
Sprengnetter gibt in: Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, 
Wertermittlungsforum, Sinzig 2003, Band II, Seite 3.04/1/6 Liegenschaftszinssätze von 4,5 % (bei 10 Jah-
ren Restnutzungsdauer) und 6,25 % für gute Standorte von Gewerbegrundstücken an. Für schlechte 
Standorte (wie für das Bewertungsobjekt zutreffend) sollen die angegebenen Liegenschaftszinssätze um 
0,25 % erhöht werden. Für Einkaufsmärkte werden Liegenschaftszinssätze von 5,1 % bis 7,5 % angege-
ben.  
 
Der Ansatz des Liegenschaftszinssatzes im Gutachten Car ist somit (vorausgesetzt, man unterstellt eine 
unveränderte Nutzung des Bewertungsobjekts) nicht zu beanstanden. Über diesen Zinssatz wird auch die 
vergleichsweise einfache Lage des Bewertungsobjekts berücksichtigt, wobei im Vergleich hierzu sehr 
hohe Mieten als nachhaltig erzielbar angesetzt wurden.  
 
Die Ermittlung des Bodenwertes wurde in diesem Gutachten bereits ausführlich dargestellt. 
 
Die Restnutzungsdauer des Mehrfamilienwohnhauses auf dem vorderen Grundstücksteil ist, wenn die 
Ableitungen des Berliner Gutachterausschusses zu den Liegenschaftszinssätzen für Wohn- und Geschäfts-
häuser herangezogen werden, auch zwingend im selben Modell anzusetzen. Die Ableitungen sagen aus, 
dass bei der Ableitung von einer Restnutzungsdauer von 80 Jahren ausgegangen wurde.  
 
Für die Gebäude auf dem hinteren Grundstücksteil wurde bereits ausführlich dargestellt, warum der unter-
zeichnende Sachverständige von einer wirtschaftlichen Restnutzungsdauer von 0 Jahren ausgeht. Dass die 
tatsächliche Standdauer u. U. wesentlich länger sein kann, ändert die Einschätzung des Sachverständigen 
(und die eines wirtschaftlich handelnder Marktteilnehmers nicht).  
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6 Schlussformel 
 
 
 
Vorstehendes Gutachten habe ich aufgrund eingehender Besichtigung des Objektes und genauer Prüfung 
der Verhältnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Zu den Beteiligten besteht keinerlei persönli-
che und wirtschaftliche Bindung. Am Ergebnis des Gutachtens habe ich kein persönliches Interesse. 
 
Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe 
entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen 
Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
 
 
Berlin, den 15. April 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mirko Otto 
Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) 

 
von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin öffent-
lich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die 
Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke 
 
zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(WF-Zert), Schwerpunkt Verkehrs-/Marktwertermittlung 
einschließlich Bewertungen für finanzwirtschaftliche 
Zwecke (Personalzertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 
17024) Zert.-Nr. 0102-004 
 
Immobilien-Sachverständiger (EBS/BIIS) 
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WertR:  Wertermittlungsrichtlinie i.d.F. vom 11. Juni 1991 (BAnz. Nr. 182a vom 27. September 
1991), zuletzt geändert durch Erlass des BMBau vom 03. Mai 2001 (BAnz. Nr. 109 vom 16. 
Juni 2001) 
 

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 400-2, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 21. 
Juni 2002 (BGBl. I S. 2010) 
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9 Zu den Baubeschreibungen 
 

�  Sie basieren auf der Bauakte, vorgelegten Baubeschreibungen und Beobachtungen beim Ortstermin 

�  Es werden nur vorherrschende Merkmale, nicht alle Details wiedergegeben 

�  Es werden nur offensichtliche Merkmale aufgezählt, soweit sie ohne Zerstörung erkennbar sind; Angaben 
über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während 
des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr 

�  Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile, Anlagen, Ausstattungen und Installationen wurde nicht ge-
prüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt 

�  Auswirkungen der ggf. vorhandenen und erkennbaren Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert 
sind nur pauschal berücksichtigt worden 

�  Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumateria-
lien wurden nicht durchgeführt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck 
bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. 
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© ÜK50 RD/CD 051, Ausgabe 2004: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Abt. III – Vermessungswesen 
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© ÜK50 RD/CD 051, Ausgabe 2004: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Abt. III – Vermessungswesen 
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Kellergeschoss Wohnhaus  
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Erdgeschoss Wohnhaus 
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Obergeschoss Wohnhaus 
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anonymisiert 

 
 
 
 
 

anonymisiert 

Straßenansicht Ansicht der Wohnbebauung von der Straße 

 
 
 
 
 

anonymisiert 

 
Ansicht der Wohnbebauung vom Hof Bad 

  
Küche Terrasse 
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anonymisiert 

 
 
 
 
 

anonymisiert 

Zufahrt Ansicht Verkauf/Ausstellung 

Verkaufsraum Erdgeschoss Ausstellung Obergeschoss 

Kaffeeküche WC 
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anonymisiert 

Lagerhalle 

 
 
 
 
 

anonymisiert 

Lagerhalle 

 
Lagerhalle 
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Das Ertragswertmodell der Wertermittlungsverordnung (§§ 15 - 20 WertV) 
Der Ertragswert setzt sich wie folgt zusammen: 
 

Erträge (Mieteinnahmen) 
- 

Bewirtschaftungskosten 
(vom Eigentümer zu tragende Kosten) 

- 
Ertragsanteil des Bodens 

= 
Gebäudeertragsanteil 

(dieser wird kapitalisiert über die Restnutzungsdauer) 
= 

Gebäudeertragswert 
+ 

Bodenwert 
= 

Ertragswert 

Erläuterungen der verwendeten Begriffe 
Rohertrag (§ 17 WertV) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung nachhaltig 
erzielbaren Einnahmen aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen 
(nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks auszugehen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 18 WertV) 

Die Bewirtschaftungskosten sind vom Eigentümer zu tragende und nicht auf den Mieter umwälzbare 
Aufwendungen, die zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Grundstücks und der Gebäude 
laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten beinhalten die Instandhaltungskosten, die 
Verwaltungskosten und das Mietausfallwagnis.  

Liegenschaftszinssatz (§ 11 WertV) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er bezeichnet das 
Verhältnis zwischen dem Reinertrag des Grundstücks und dessen Kaufpreis. Er wird – vereinfacht - 
dadurch ermittelt, dass man den Reinertrag einer Immobilie durch deren Kaufpreis dividiert. 

Restnutzungsdauer (§ 16 Abs. 4 WertV) 

Als Restnutzungsdauer wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen Anlagen bei 
ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt 
werden können. Sie ist demnach entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen 
Zustand des Objekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig.  

Besondere wertbeeinflussende Umstände (§ 19 WertV) 

Unter den besonderen wertbeeinflussenden Umständen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z.B. 
unüblicher baulicher Zustand oder Abweichungen von der nachhaltig erzielbaren Miete). 

Ertragswert/Rentenbarwert (§ 16 Abs. 3 WertV) 

Dies ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, der der 
Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich 
Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden 
Erträge - abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind wertmäßig 
gleichzusetzen mit dem Ertragswert des Objekts. 
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Das Vergleichswertmodell der Wertermittlungsverordnung 
 
Das Vergleichswertverfahren ist in den §§ 13 - 14 der Wertermittlungsverordnung beschrieben. 
 
Auf welcher Überlegung basiert das Vergleichswertverfahren? 
 
Menschen vergleichen zumeist, um das günstigste Angebot zu finden, wenn sie etwas kaufen wollen. 
 
Die Schwierigkeit bei Immobilien liegt darin, dass sie so viele Eigenschaften haben, dass die 
Vergleichbarkeit schnell darunter leidet. Eine identische Wohnung auf dem gleichen Stock oder eine 
Etage tiefer könnte, obwohl von Größe, Ausstattung und Lage identisch, bereits andere 
Lichtverhältnisse aufweisen. 
 
Daher kann man nicht einfach die Menge an Vergleichsobjekten erhöhen, um eine größere 
Ergebnissicherheit zu erhalten. Selbst wenn man dabei identische Bauten findet (z.B. Reihenhäuser 
der gleichen Firma), so stehen sie mit zunehmender Menge an anderer Stelle und werden schwieriger 
vergleichbar. 
 
Was gilt als vergleichbar? 
 
Gemäß der WertV sind „Kaufpreise solcher Grundstücke heranzuziehen, die hinsichtlich der ihren 
Wert beeinflussenden Merkmale mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmen“. 
 
Die „wertbeeinflussenden Merkmale“ sind die „rechtlichen Gegebenheiten“, die „tatsächlichen 
Eigenschaften“, und die „sonstige Beschaffenheit“ des Grundstückes, wie sie in der Definition des 
Verkehrswertes im § 194 BauGB genannt und in der WertV genauer ausgeführt sind. 
 
Vergleichspreise und Vergleichsfaktoren 
 
Es gibt zwei verschiedene Arten von Vergleichswerten:  
 
die Vergleichspreise, also die tatsächlichen Werte, die für einzelne Objekte erzielt wurden 
die Vergleichsfaktoren1, die aus den tatsächlichen Vergleichspreisen abgeleitet wurden. 
 
Vergleichspreise werden vom Gutachterausschuss so angegeben, wie man sie auch in dem zugrunde 
liegenden Notarvertrag finden würde: Wohnung, Fläche, Lage, Stockwerk, Ausstattung, Baujahr, 
Zustand, Balkon ja oder nein, Preis.2 Zusätzlich könnte eine Angabe in Währung/m² erfolgen. 
 
Vergleichsfaktoren können unterschiedlich angegeben werden.  
 
Der bekannteste Vergleichsfaktor ist der Bodenrichtwert, ein Mittelwert aus allen für eine 
abgegrenzte Richtwertzone geltenden Preisen für Grund und Boden, angegeben in gerundeter 
Währung/m². 
 
Für Wohnungen oder Gewerbe werden zumeist durchschnittliche Werte in Währung/m² Wohn- bzw. 
Nutzfläche angegeben. Beispiel: 2 ZW von 50-70 m² in der Lage wurden von € 880.- bis € 1.760.-, im 
Mittel3 zu € 1.190.- verkauft. 
 
 

                                                      
1 (Math.) Zahl od. Größe, mit der eine andere multipliziert wird. (Duden) 
2 Wie viele Eigenschaften neben dem Preis genannt sind bestimmt die Qualität und Verwertbarkeit der Vergleichspreise. In vielen 
Fällen wird man nicht die komplette obige Liste zur Verfügung haben. 
3 Das Mittel ist in diesem Fall nicht das Mittel zwischen dem obersten und dem untersten angegebenen Wert, sondern das Mittel 
aller Kaufpreise. 
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Wie benutzt man die Vergleichswerte? 
 
Die Vergleichsobjekte werden dem Bewertungsobjekt angepasst. ANDERS GESAGT, MAN TUT SO, ALS 
KÖNNE MAN DIE EIGENSCHAFTEN DER VERGLEICHSOBJEKTE SO ÄNDERN, DASS SIE DEM 
BEWERTUNGSOBJEKT ENTSPRECHEN. 
 
Dies geschieht auf rein rechnerischer Ebene, mit Umrechnungskoeffizienten. 
 
Umrechnungskoeffizienten 
 
Umrechnungskoeffizienten werden in § 10 der WertV behandelt. 
 
Sie dienen dazu, Werte vergleichbar zu machen. 
 
Beispiel einer Umrechnung von Vergleichsfaktoren - Die Zielbaummethode 
 
Sie basiert auf dem Prinzip, einem Vergleichsfaktor fünf bestimmende Einflüsse beizumessen, diese 
Einflüsse in ihrer Wichtigkeit einzustufen und dann einzustufen, inwiefern sich das Bewertungsobjekt 
von den fünf Eigenschaften des Vergleichsobjekts unterscheidet. 
 
Beispiel: Man hat folgenden Vergleichsfaktor genannt bekommen: eine 2-Zimmerwohnung in 
einfacher Lage Berlins, Baujahr 50er bis 60er, 50 m² wurde im Jahr 2000 durchschnittlich für € 
1.000.- verkauft. 
 
Diese Angabe ist recht ungenau, denn hier werden Erdgeschosse und Obergeschosse, laute und leise 
Straßen, verschiedene Bezirke, unterschiedliche Wohnungsgrößen und weitere Eigenschaften in einen 
großen Topf geworfen und € 1.000.- außen drauf geschrieben. 
 
Anders gesagt: Man weiß nicht ganz genau, was die Käufer für ihre € 1.000.-/m² bekommen haben. 
Man muss sich also einen Durchschnitt denken und sich diese fiktive Wohnung vorstellen. Das 
Problem ist vergleichbar mit dem Problem, sich ein nicht präzise bestimmtes Richtwertgrundstück 
beim Bodenrichtwert vorzustellen. Dort hat man aber zumindest noch die Möglichkeit sich alles in 
echt anzuschauen, denn man hat es mit einer klar abgegrenzten Richtwertzone zu tun. 
 
Die verkauften Wohnungen kann man allerdings nicht identifizieren und hat daher nicht mehr 
Angaben, als sie im obigen Beispiel gemacht wurden. Dies ist die Schwäche des Systems: die 
unpräzise Definition des Vergleichsobjektes. 
 
Daher kann eine Zielbaummethode, die auf solcher Datenbasis fußt, nur bedingt genau und 
zuverlässig sein. 
 

 


